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1. Süddeutsche Meisterschaften 

Die Süddeutsche Meisterschaften (SDM) werden wie folgt ausgetragen: 

Weibliche U18/ U16 / U14  08. und 09. Februar 2025 
männliche U18/ U16/ U14  15. und 16. Februar 2025  

2. Ausrichter Süddeutsche Meisterschaften 

Datum  Ausrichter Altersklasse  
08./09.02.2025 VfL Bad Kreuznach weibliche U18 
08./09.02.2025 hsb 1846 Hockey weibliche U16  
08./09.02.2025 Wiesbadener THC weibliche U14 

 

Datum  Ausrichter Altersklasse  
15. / 16.02.2025 HTC Neunkirchen männliche U18 
15. / 16.02.2025 Hockey-Club Schweinfurt 1926 e.V. männliche U16  
15. / 16.02.2025 Hockey-Club Tuttlingen Männliche U14 

3. Qualifikation 

Für die SDM qualifizieren sich acht Mannschaften (Zusatzspielordnung SHV §20 Abs. 3), diese sind: 

- zwei Mannschaften aus Hockey Verband Baden-Württemberg (HBW), 

- zwei Mannschaften aus Bayerischer Hockey-Verband (BHV), 

- zwei Mannschaften aus Hessischer Hockey-Verband (HHV), 

- zwei Mannschaften aus Hockey-Verband Rheinland-Pfalz-Saar (HVRPS) 

4. Spielbestimmungen 

Die Einteilung der acht Mannschaften erfolgt nach einem festen Schema in zwei Gruppen mit je vier 
Mannschaften, gemäß Zusatzspielordnung SHV-Anlage 1 Spalte 2. 

Samstags werden die Spiele in einer einfachen Runde, jeder gegen jeden ausgetragen. 

Am Sonntag spielen die Erstplatzierten jeder Gruppe gegen den Zweitplatzierten der anderen Gruppe die 
Halbfinale (Überkreuzspiele).  

Die Sieger dieser Spiele bestreiten das Finale der Meisterschaft und sind beide für die Endrunde zur 
Deutschen Meisterschaft qualifiziert. 

Die Verlierer der Überkreuzspiele spielen um Platz 3 der Süddeutschen Meisterschaft. Der Sieger dieses Spiels 
qualifiziert sich ebenfalls für die Teilnahme an der Endrunde zur Deutschen Meisterschaft.  
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Die Dritt- und Vierplatzierten spielen am Sonntag jeweils gegen den Dritt- und Vierplatzierten der anderen 
Gruppe. Somit hat am Sonntag jede Mannschaft zwei Spiele. 

Die Spielansetzungen stehen auf der der SHV-Seite (https://shv.prd.dhb.digital) zur Verfügung.  

Die Meisterschaften in der Altersklasse U14 beginnen am Samstag um 11:00 Uhr, in den Altersklassen U16 
und U18 um 10.00 Uhr. Am Sonntag starten alle Meisterschaften um 9:30 Uhr. 

Stehen nach Abschluss der Gruppenspiele Mannschaften nach Punkten, Tordifferenz, Anzahl der erzielten 
Tore, Anzahl der gewonnenen Spiele und nach dem direkten Vergleich auf demselben Platz, dann entscheidet 
zwischen den gleichplatzierten Mannschaften ein Shoot-Out Wettbewerb, für dessen Ansetzung die 
Turnierleitung zuständig ist (§ 24 SPO DHB). 

Ist bei den Halbfinalen (Überkreuzspiele), dem Finale sowie dem Spiel um Platz drei keine Entscheidung 
gefallen, wird die Begegnung gemäß § 24 Abs. 3 SPO DHB in einem Shoot-Out Wettbewerb entschieden. Die 
Durchführung erfolgt gem. § 24 Abs. 7 der SPO DHB. 

Für die Durchführung der Spiele gelten die bei hockey.de im Internet veröffentlichten Regeln für 
Hallenhockey, sowie die Spielordnung des DHB (SPO DHB) und des SHV. 

Der Turnierausschuss oder die Turnierleitung überwacht die Einhaltung der Bestimmungen und ist zuständig, 
Maßnahmen zu ergreifen und Entscheidungen zu treffen, die für eine ordnungsgemäße Durchführung des 
Turniers geboten sind.  

5. Kostenausgleich 

Die Abrechnung gemäß § 11 und § 12 SPO DHB wird von der Turnierleitung während des Turniers 
vorgenommen. Alle Teilnehmer werden gebeten, das erforderliche Bargeld für den gleichteiligen 
Kostenausgleich mitzubringen.  

Für die Abrechnung ist das Formular „SHV SDM Abrechnung“ zu verwenden. Diese steht auf der SHV-Seite 
zum Download zur Verfügung.  

Die Datei enthält alle erforderlichen Abrechnungsformulare sowie eine Entfernungstabelle für die 
Berechnung der Fahrtkosten für jede Mannschaft. Sollte ein Ort in der Entfernungstabelle nicht aufgeführt 
sein, sind die Entfernungskilometer beim Vorstand Jugend Iris Moog zu erfragen. 

In den Kostenausgleich werden folgende Kosten eingebracht: 

• Fahrtkosten der anreisenden Mannschaften 

• Fahrtkosten, Tagesspesen, Aufwandsentschädigungen und die notwendigen 
Übernachtungskosten der Schiedsrichter und des Turnierausschusses/Turnierleiters,  
SR- Koordinatoren 

• Organisationskosten 
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5.1. Fahrkosten Mannschaften 

Bei der Berechnung der Fahrtkosten der anreisenden Mannschaften wird nur die tatsächliche Zahl der 
Spieler, wie sie auf dem Spielberichtsbogen ausgewiesen ist, zusätzlich bis zu zwei Betreuern maximal jedoch 
nur 14 Personen*, anerkannt; ausschlaggebend ist die Zahl der zum ersten Spiel anwesenden, erkennbar zur 
Mannschaft gehörenden Personen. 

Der Betrag, der gemäß § 12 Abs. 2 Buchst. h SPO DHB in die Abrechnung eingebracht werden kann, beträgt 
pro Entfernungs-km 0,12 EURO (Deutsche Bahn Entfernungs-km = einfache Fahrtstrecke).  

5.2. Schiedsrichter- und Turnierleitungskosten 

Jeder Schiedsrichter erhält ein Tagegeld in Höhe von 60,00 Euro pro Tag. 

Die Turnierleiter (TL) und SR-Koordinatoren erhalten ein Tagegeld in Höhe von 70,00 Euro pro Tag Ist eine 
Anreise am Freitag erforderlich, erhält der Turnierleiter und die SR-Koordinatoren ein Tagegeld in Höhe von 
30,00 Euro. 

5.3. Fahrtkosten Turnierleitung, SR-Koordinator*innen, Schiedsrichter*innen 

Die Fahrtkosten der Turnierleiter, der SR-Koordinatoren und der Schiedsrichter werden erstattet:  

• Fahrkarten (2. Klasse) der DB werden in voller Höhe 

• Bei Anreise mit dem PKW werden 0,38 Euro pro gefahrenen km für Hin – und Rückfahrt ab dem 
Wohnort der angesetzten Person (TL, SRK, SR) abgerechnet.  

• Eine Anreise der Schiedsrichter mit dem PKW ist durch den Vorstand Jugend (Iris Moog) und den 
SHV Vorstand Schiedsrichter (Daniel Gruss) zu genehmigen. 

• Bei gemeinsamer Anreise zweier Personen in einem PKW werden 0,40 Euro pro gefahrenen km für 
Hin – und Rückfahrt abgerechnet. Für jeden weiteren Mitfahrer kommen 0,02 Euro pro km hinzu.  

• Getrennte Fahrten der Personen zu einem Treffpunkt und anschließender Weiterfahrt zu dem Ort 
der Ausrichtung, können nach den o.g. Punkten abgerechnet werden.  

• Mögliche zusätzliche Kosten wie z.B. Parkgebühren werden nach Vorlage des entsprechenden 
Nachweises in voller Höhe erstattet.  

  

 
* reduzierte Anzahl Betreuer gemäß BJV-Beschluss 
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5.4. Übernachtungskosten 

Die anfallenden Übernachtungskosten für Turnierleiter, SR-Koordinatoren und Schiedsrichter werden 
erstattet und in die Abrechnung der SDM mit eingerechnet. 

5.5. Organisationskosten 

Für die Organisationskosten gemäß § 12 Abs. 2 Buchst. a - f SPO DHB kann der Veranstalter einen Betrag 
von 30,00 EURO pro Mannschaft in die Abrechnung einbringen, sofern keine Eintrittsgelder erhoben 
werden. 

6. Schiedsrichter 

Für jede Süddeutsche Meisterschaft werden bis zu acht Schiedsrichter vom SHV Vorstand Schiedsrichter 
benannt. 

Die Anreise der Schiedsrichter erfolgt mit der Bahn (2. Klasse). Über eine Anreise mit dem PKW entscheidet 
der SHV Vorstand Schiedsrichter und der Vorstand Jugend auf Anfrage der Schiedsrichter. 

Die Entscheidung darüber, ob der Schiedsrichter vor Ort oder zu Hause übernachtet obliegt dem  
SHV Vorstand Schiedsrichter. 

Ist eine Anreise der Schiedsrichter am Freitag erforderlich, kann das nach Absprache mit dem  
SHV Vorstand Schiedsrichter genehmigt werden. Für die Anreise am Freitag erhält der Schiedsrichter ein 
Tagegeld in Höhe von 25,00 Euro. 

Die Schiedsrichter haben im Vorfeld (bis zum 27.01.2025- SDM weiblich / 03.02.2025 - SDM männlich) dem 
Vorstand Jugend Iris Moog (moog@hessenhockey.de) und dem SHV Vorstand SR Daniel Gruss 
(grussd@gmx.de) ihre Fahrkosten schriftlich per E-Mail bekannt zu geben. 

Alle Schiedsrichter sind verpflichtet mit dem Ansprechpartner des ausrichtenden Vereins rechtzeitig 
Kontakt aufzunehmen, um die Anreise und Reservierung zu besprechen. 

Das Mindestalter der Schiedsrichter beträgt 16 Jahre, das Höchstalter 27 Jahre. 

Die „SHV Einverständniserklärung“ muss bis spätestens 1 Woche vor der Süddeutschen Meisterschaft durch 
den Schiedsrichterkoordinator des jeweiligen Landesverbandes in das Onlineverzeichnis abgelegt werden. 

Schiedsrichter unter 18 Jahren benötigen eine Einverständniserklärung der Eltern. 

Sollte die Einverständniserklärung nicht rechtzeitig vorliegen, kann der jugendliche Schiedsrichter nicht bei 
den Süddeutsche Meisterschaft eingesetzt werden. 

Schiedsrichter haben den Anweisungen des SR-Koordinators vor Ort während der Süddeutschen 
Meisterschaft Folge zu leisten. 
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7. Turnierleitung 

Ein Turnierausschuss bei den Süddeutschen Meisterschaften besteht aus einem Vertreter des 
Landesverbandes (LV), einem Vertreter des ausrichtenden Vereins und einem SR-Koordinator. Der 
Vertreter des Vereins kann während der SDM keine Doppelfunktion ausüben. 

Der Turnierleiter (TL) wird vom Vorstand Jugend (Zusatzspielordnung SHV §2 7) benannt. Der  
SHV Vorstand Schiedsrichter benennt den SR-Koordinator. Dieser steht während der Süddeutschen 
Meisterschaft den Schiedsrichtern als Ansprechpartner zur Verfügung. 

8.  Ausrichter 

Der Ausrichter hat dem Vorstand Jugend Iris Moog und dem SHV Vorstand Schiedsrichter Daniel Gruss bis 
zum 25.01.2025 einen Ansprechpartner des ausrichtenden Vereins zu benennen, um organisatorische 
Abläufe absprechen (z.B. Reservierung Hotel / Anfahrt / Abholung der SR kurzfristige Änderungen usw.). 

Aufgaben des Ausrichters: 

• Reservierung der Hotelzimmer incl. Frühstück für die Schiedsrichter und Turnierleitung, gemäß der 
Vorgaben des Vorstands Jugend 

• Shuttle Service der SR (Bahnhof - Halle, Halle – Hotel, Hotel – Halle, Halle- Bahnhof) 

• Spielbälle stellen 

• Werbung am Ort (Presse usw.) 

• Der ausrichtende Verein ist für die Durchsetzung des Hausrechts verantwortlich und muss dabei 
den Anweisungen der Turnierleitung/Turrnierausschusses folgen. 

• Für eine optimale Internet-Berichterstattung über die SDM, ist Kontakt mit dem Vorstand Jugend Iris 
Moog (moog@hessenhockey) aufzunehmen. 

• Live Ticker 

• Zeitnehmer 

• Hallenansagen 

• Ergebnisdienst (sowohl in SULU als auch im alten Ergebnisdienst) 

• Livestream aller Spiele 

• Pro Tag stellte der Ausrichter den Schiedsrichtern einen Kasten Wasser zur Verfügung 

• Turnierausschuss und Schiedsrichter sind vom Ausrichter tagsüber mit Essen/Getränke zu versorgen 

• Laptop und Drucker bereitstellen, um ggf. die Abrechnung anzupassen und auszudrucken 

Es liegt in der Verantwortung des Veranstalters, bei allen Veröffentlichungen von Fotos, Skizzen, Bilder, 
Texte, Musik etc. im Internet darauf zu achten, dass diese freigegeben sind bzw. die erforderlichen Rechte 
dafür vorliegen. Verletzungen des Urheberrechts und die hieraus entstehenden Schadensersatzforderungen 
sind in vollem Umfang vom Veranstalter zu tragen.  
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Die Zeitnehmer unterstehen der Aufsicht der Turnierleitung. Den Kostenersatz und die Spesen der 
Zeitnehmer trägt der Ausrichter. 

Die Turnier- und Abrechnungsunterlagen stehen im Internet zum Download zur Verfügung; sie sind an den 
Turnierausschuss weiterzuleiten. 

Nach Abschluss des Turniers sind die Abrechnung als PDF-Datei an moog@hessenhockey zu senden oder 
als Ausdruck an: 

Iris Moog 
c/o Hessischer Hockey Verband e.V. 
Zeilweg 44 
60439 Frankfurt 

 

Sollte eine Abholung der Schiedsrichter nicht möglich sein, können diese per Taxi fahren. Die Kosten sind 
vom Ausrichter allein zu tragen und werden nicht in der Abrechnung SDM aufgeführt.  

Die Abrechnung der Auslagen für die Schiedsrichter, Verbandsbeauftragte erfolgt am Samstag, um 
sicherzustellen, dass Jugendliche Schiedsrichter, genügend Geld für die Bezahlung des Hotelzimmers zur 
Verfügung haben. 

Die Süddeutschen Meisterschaften sind eine Jugendveranstaltung und unterliegen dem Jugendschutzgesetz. 
Der Verkauf von alkoholischen Getränken jugendliche unter 16 Jahren ist nicht gestattet. Darüber hinaus ist 
der Verzehr von alkoholischen Getränken unmittelbar am Veranstaltungsort nicht erwünscht. 

Hinsichtlich vorgesehener Sonderpreise und Auszeichnungen sind, die auf der DM-Sonderseite im Internet 
hinterlegten „Richtlinien für persönliche Ehrungen“ zu beachten. 

Bei der Berichterstattung hat der Ausrichter dafür Sorge zu tragen, dass hierbei die Regeln eines sportlich 
fairen Umgangs miteinander gewürdigt bleiben; er steht gegenüber allen Beteiligten in der 
verantwortungsvollen Pflicht, eine möglichst ausgewogene und niemals herabsetzende oder gar 
beleidigende Berichterstattung zu sichern und das geachtete Image des Hockeysports in der Öffentlichkeit 
nicht zu beschädigen. 
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9. Mannschaften 

Die Spielberichte werden digital erstellt. Zusätzlich wird darum gebeten, die vollständig ausgefüllte  
Mannschaftsliste vor Turnierbeginn dem SHV Vorstand Jugend Iris Moog zur Verfügung zu stellen 
(moog@hessenhockey.de). 

SDM weiblich bis spätestens: Donnerstag, 6. Februar 2025 - 18:00 Uhr. 
SDM männlich bis spätestens: Donnerstag, 13. Februar 2025 – 18:00 Uhr 

Es ist der Spielberichtsbogen „SHV Mannschaftsliste“ zu verwenden, dieser steht im Internet zum Download 
zur Verfügung. 

Die Mannschaften teilen dem SHV Vorstand Jugend Iris Moog eine Kontaktperson für die Kommunikation 
mit. 

Während des Turniers (am Samstag) regeln die Mannschaften ihren Kostenausgleich in Absprache mit der 
Turnierleitung (Punkt 5). 

Die Qualifikanten für die DM-Endrunden werden gebeten, sich möglichst frühzeitig mit den Ausrichtern der 
Endrundenturniere in Verbindung zu setzen. Die Ausrichter und Kontaktadressen sind auf der  
DM-Sonderseite bei www.hockey.de veröffentlicht. 

Die Teilnahme an der Veranstaltung erfolgt auf eigene Verantwortung und eigenes Risiko. 

10. Verhaltenskodex 

Die Hockeyjugend hat sich einen Verhaltenskodex gegeben. Dieser beschreibt die gewünschte Art des 
Umganges miteinander auf Grundlage von Regelwerk und Spielordnung. Alle Beteiligten sind an diesen 
gebunden und aufgerufen, die Einhaltung gemeinsam zu gewährleisten.  

 

Süddeutscher Hockey-Verband 
gez. Iris Moog gez. Daniel Leunig 
SHV Vorstand Jugend SHV Vorstand Sport 
 


